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Verordnung 
zur Verbesserung der Berufsausbildung 

in der Landwirtschaft.
Vom 29. Juni 1950

Zur Erzielung eines fachlich hochqualifizierten, 
politisch, wirtschaftlich und kulturell entwickelten, 
um den Frieden kämpfenden, demokratischen Nach
wuchses in der Landwirtschaft einschl. ihrer Sonder
berufe, besonders in der Viehwirtschaft, im Garten
bau und in der Forstwirtschaft wird verordnet:

§ 1
Die fachliche Verantwortung für die Berufsaus

bildung in der Landwirtschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik, einschl. ihrer Sonderberufe, 
trägt das Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft. Die Einweisung der Jugendlichen erfolgt auf 
Grund des Nachwuchsplanes.

§ 2
(1) Das Ministerium für Land-und Forstwirtschaft 

der Deutschen Demokratischen Republik wird beauf
tragt, zur Verbesserung der Berufsausbildung auf 
den volkseigenen Gütern (VEG) und in den Ma- 
schinen-Ausleih-Stationen (MAS) sofort die erfor
derlichen Maßnahmen durchzuführen und Anwei
sungen zu erteilen.

(2) Allgemeine Ausführungsbestimmungen und 
Prüfungsordnungen für die Landwirtschaft einschl. 
ihrer Sonderberufe sind bis zum L September 1950 
zu bestätigen.

§ 3
Zur Durchführung vorstehender Aufgaben ist das 

Referat Berufsbildung beim Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik durch Übertragung der bei anderen Mini
sterien der Deutschen Demokratischen Republik für 
den gleichen Zweck vorgesehenen Planstellen zu er
weitern.

§ 4
Das Referat Berufsbildung hat auf seinem Fach

gebiet insbesondere zu sorgen:
für die Ausbildung der Jugendlichen in der prak
tischen Lehre und als Jungarbeiter,
für die Errichtung von landwirtschaftlichen Be
triebsberufsschulen,
für die fachliche Entwicklung der landwirtschaft
lichen Berufsschulausbildung gemeinsam mit dem 
Ministerium für Volksbildung.

§ 5
Die Ländergesetze zur Demokratisierung der 

deutschen Schule werden durch diese Verordnung 
nicht berührt. Die Betriebsberufsschulen der Land
wirtschaft sind Bestandteile der demokratischen 
Einheitsschule. Sie unterstehen in ihrer gesamten 
Unterrichtstätigkeit (Unterrichtsordnungen, Prü
fungsordnungen, Lehrerausbildung) der Leitung und 
Aufsicht des Ministeriums für Volksbildung der 
Deutschen Demokratischen Republik wie alle übri
gen Berufsschulen. Die Herausgabe der Lehrpläne, 
Lehrbücher und Prüfungsordnungen erfolgt gemein-


